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Sonderfach Kinder- und Jugendheilkunde

A. Definition des Aufgabengebiets

Das Sonderfach Kinder- und Jugendheilkunde umfasst die Pravention, Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation
samtlicher im Kindes- und Jugendalter auftretender Erkrankungen und Stérungen des Wachstums und der Entwicklung
eines heranreifenden Organismus und das Impfwesen, sowie erforderlichenfalls bei spezifischen Krankheitsbildern
eine Weiterversorgung von bereits bestehenden Erkrankungen der in Behandlung stehenden Personen im
Erwachsenenalter bis zur méglichen addquaten Behandlungsiibernahme durch Arztinnen/Arzte anderer
Fachrichtungen.

B. Mindestdauer der Ausbildung
1. 1.9 Monate Basisausbildung
2. 2.36 Monate Sonderfach-Grundausbildung
3. 3.27 Monate Sonderfach-Schwerpunktausbildung, gegliedert in sechs Module und ein wissenschaftliches Modul,
wobei aus den sieben Modulen drei Module zu wahlen sind.

In Kraft seit 15.05.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Anl. 13 ÄAO 2015
	ÄAO 2015 - Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015


